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„Wenn wir diesen Trend nicht brechen, wird es immer schwieriger,     Menschen zu finden,        die bereit sind, in den Kommunen  Verantwortung zu übernehmen.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
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HAUSBOOTE

LIEGT DIE 
 ZUKUNFT AUF DEM WASSER? 
HAUSBOOTE & SCHWIMMENDE HÄUSER IN DEUTSCHLAND Von Dieter Dresbach

Das Wohnen auf dem Wasser ist 
längst keine Ausnahme mehr. 
Die „Adresse Flussufer“, wie 

es die Süddeutsche Zeitung im Mai 
2010 beschrieb, ist heute nicht nur in 
den Niederlanden normal, sondern 
fast auch schon bei uns in Deutsch-
land. Aber eben nur fast, denn zum 
einen ist der Genehmigungsweg für 
ein schwimmendes Haus in den 16 
Bundesländern sehr unterschied-
lich und zum anderen werden auch 
Hausbooteigentümer, die ihr Boot 
nicht nur vorübergehend an einer 
Steganlage festmachen, aufgefor-
dert, ihr Boot zu demontieren. Die 
schwimmende Architektur wird im 
Großen und Ganzen noch sehr stief-
mütterlich behandelt. 

Bereits im Jahre 2011 beschrieb die 
WeLT die schwimmenden Eigenhei-
me als Trend, doch wurde damals 
noch nicht klar zwischen einem 
„Hausboot“ und einem „floating 
home“, also einem schwimmenden 
Haus, unterschieden. 
Diese unterscheiden sich von Haus-
booten dadurch, dass sie keinen 
Antriebsmotor, keine Ruderanlage, 
keinen Steuerstand und keine Na-

vigationsausrüstung besitzen. Sie 
sind ortsfest und zählen auch nicht 
gemäß der EU-Richtlinie 2013/53 
bis zu einer maximalen Länge von 
24 Metern zu den Sportbooten. Von 
diesen Merkmalen geht auch unter 
anderem das „Technische Merkblatt 
– Grundlagen zur Planung, Konst-
ruktion und Prüfung von Hausboo-
ten und schwimmenden Häusern“ 
aus, das der Verein Internationale 
Bootsexperten e.V. im August 2017 
herausgebracht hat. Das Merkblatt, 
das durchaus schon als Norm be-
zeichnet werden kann, beschreibt 
aber auch in aller Deutlichkeit, dass 
die Unterschiede zwischen diesen 
beiden schwimmenden Anlagen 
weit größer sind als nur in der un-
terschiedlichen Manövrierfähig-
keit. An ortsfeste Wohnanlagen im 
Wasser sind höhere Anforderungen 
bezüglich Sicherheit, Ver- und Ent-
sorgung, Erschließungsmaßmah-
men und auch an die Zuwegung von 
Feuerwehr und Rettungsdiensten 
zu stellen. Nicht zuletzt muss Klar-
heit darüber bestehen, ob einem 
schwimmenden Haus oder einem 
Hausboot eine Wohnadresse zuge-
wiesen werden kann, denn dies ist 

nur möglich, wenn das Haus auf ei-
nem Flurstück bzw. Grundstück im 
klassischen Sinne errichtet ist – auch 
hierzu zeigt das Merkblatt Möglich-
keiten auf.
Obwohl Hausboote und schwim-
mende Häuser zum Teil immer noch 
als schwimmende Luxus-Eigenhei-
me bezeichnet werden, füllen sie in-
zwischen mehrere nachvollziehbare 
Lücken. Viele Kommunen, die in der 
Nähe von Gewässern liegen, haben 
die touristische Wertsteigerung er-
kannt. Nicht nur an Nord- und Ost-
see hält das Wohnen auf dem Wasser 
an, sondern auch zum Beispiel in der 
Fränkischen Seenlandschaft, in ein-
zelnen Gegenden des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen oder im Frei-
staat Sachsen.
Sicherlich sind die Investitionen für 
das Wohnen auf dem Wasser immer 
noch höher als auf dem Lande, doch 
gilt es zunehmend als echte Alterna-
tive. Durch die immer größer wer-
dende Nachfrage nach Wohnraum 
und durch steigende Mieten in den 
Ballungsräumen der Großstädte 
muss es den Architekten und Stadt-
planern auch in Deutschland erlaubt 
sein, neue Siedlungsformen zu ent-
wickeln, ohne dass diese Gedanken 
als „Unsinn“ bezeichnet werden. 
In London, wie in vielen anderen 
Großstädten auch, sind die Mieten 
mit etwa 55 Euro pro Quadratmeter 
im Durchschnitt so hoch, dass selbst 
die Londoner aus ihrer eigenen Stadt 
vertrieben werden. Die Zahl der 
Einwohner steigt immer noch stetig 
an, doch das Bauland ist knapp und 
somit werden die Mietpreise in den 
nächsten Jahren weiter steigen. Aus 
dem Umland pendeln nicht nur vie-
le Menschen nach London, sondern 
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immer mehr Menschen ziehen auf 
ein Schiff, das sie sich entsprechend 
umbauen und als Wohnstatt ein-
richten. Allein zwischen 2012 und 
2016 ist die Zahl der Bootsbesitzer 
in London um 57 Prozent gestie-
gen. Von den aktuell vorhandenen 
rund 4000 „houseboats“ (sog. Nar-
row-Boote) in London werden etwa 
60 Prozent als Wohnungen genutzt, 
die überwiegend in privaten Marinas 
oder an Moorings entlang der Them-
se liegen . 
In den Niederlanden wird mit dem 
Problem der Wohnungsnot wesent-
lich pragmatischer umgegangen. 
Hausboote und schwimmende Häu-
ser sind dort ebenso vertraut wie der 
Umgang mit dem Wasser generell. In 
den Niederlanden gibt es etwa 15 000 
dieser schwimmenden Wohnungen, 
während in der gesamten Bundes-
republik höchstens 250 vorhanden 
sind. Landgewinnung, Hochwasser-
schutz und auch neue Siedlungsfor-
men sind Hauptthemen der Planer 
bei den Wasser-Nachbarn. Während 
sich in den Niederlanden bereits 
die Gedanken um eine für schwim-
mende Anlagen neueste Art des 
Schwimmkörpers kreisen, müssen 
sich hierzulande Interessenten für 
eine schwimmende Wohnung erst 
durch einen Dschungel von Verord-
nungen kämpfen. Auch Architek-
ten werden für zukunftsweisende 
schwimmende Architektur oftmals 
demotiviert, anstatt dass sie von Po-
litik und Verwaltung für innovative 
Arbeit Anerkennung und Unterstüt-
zung erfahren würden.
Doch wie sieht es tatsächlich im Pa-
ragraphendschungel in Deutschland 
aus? Unstrittig ist, dass ein schwim-
mendes Haus einer Baugenehmi-
gung bedarf. Also sollte der Gang zu 
einem Architekten selbstverständ-
lich sein. Dort angekommen würde 
man aber in den meisten Fällen eine 
Enttäuschung erleben, denn der 

klassische Architekt wäre sicherlich 
mit der Planung eines schwimmen-
den Hauses völlig überfordert. Hier 
ist der Blick ins Internet oder in ver-
schiedene Fachzeitschriften der bes-
sere Weg. Erst ein Architekt, der sich 
mit der Materie von schwimmen-
der Architektur auskennt, ist in der 
Lage, alle Fachbereiche, die bei ei-
nem schwimmenden Haus beachtet 
werden müssen, mit in die Planung 
einfließen zu lassen. Das bereits er-
wähnte Technische Merkblatt (siehe 
oben) gibt hierzu umfassend Aus-
kunft. Sind nun alle Kriterien in den 
Planunterlagen berücksichtigt und 
ein genehmigungsfähiger Planent-
wurf erstellt, stellt sich die Frage, 
bei welchem Amt dieser Bauantrag 
einzureichen ist. In der Regel wird 
es das Bauaufsichtsamt der Kom-
mune sein. Doch hier ist die Prüfer 
ziemlich allein gelassen, da die Bau-
ordnungen der Bundesländer keine 
speziellen Prüfkriterien für schwim-
mende Häuser enthalten. Bei aller 
Problematik kommt hinzu, dass für 
ein schwimmendes Haus auch eine 
wasserrechtliche Genehmigung er-
forderlich ist. Welche Behörde nun 
letztendlich die Genehmigung er-
teilt, ist in den Bundesländern auch 
nicht einheitlich geregelt.
In vier Bundesländern (Berlin, Han-
sestadt Bremen, Freistaat Sachsen 
und Sachsen-Anhalt) wird die Bau-
genehmigung dem wasserrecht-
lichen Genehmigungsverfahren 
untergeordnet, in einem ist es umge-
kehrt (Mecklenburg-Vorpommern). 
Die Hansestadt Hamburg geht mit 
ihrem Hausbootkoordinator einen 
vollkommen eigenen Weg und in 
den anderen Bundesländern ist so-
wohl eine Baugenehmigung als auch 
eine wasserrechtliche Genehmigung 
erforderlich. 
Einfacher ist das Genehmigungs-
procedere, wenn in der Kommune 
ein rechtskräftiger Bebauungsplan 

existiert, in dem die Nutzung für 
Hausboote und schwimmende Häu-
ser festgesetzt ist. Dann fällt das 
wasserrechtliche Prüfverfahren fort, 
denn im Aufstellungsverfahren zum 
Bebauungsplan ist dieses bereits 
Bestandteil der einzelnen Beteili-
gungsschritte nach dem Baugesetz-
buch. Aber auch das Baugenehmi-
gungsverfahren kann sich unter 
Umständen einfacher gestalten, so 
z.B. durch § 67 Abs. 1 BauO NRW 
(allerdings erst ab 01.01.2019). Selbst 
dieses Verfahren ist in den Bauord-
nungen nicht einheitlich geregelt. 
Da die Genehmigungsverfahren in 
die Hohheit der Länder fallen, wird 
in der Fachliteratur vorgeschlagen, 
Bebauungspläne aufzustellen, da-
mit für Interessent und Investor ein 
Höchstmaß an Rechtssicherheit ge-
geben ist. Aber auch die Übernahme 
der bauordnungsrechtlichen Ver-
fahren speziell für die schwimmen-
de Architektur würde jedem Bauamt 
die Arbeit erleichtern.

Als Fazit kann festgestellt werden, 
dass das Wohnen auf dem Wasser 
angesichts knappem und als Folge 
teurem Baulandes wirtschaftlich im-
mer interessanter wird. Es wäre zu 
wünschen, wenn die Bauordnungen 
der Bundesländer einheitliche und 
klare Regelungen enthalten würden, 
auf deren Basis die behördlichen 
Stellen Genehmigungen für schwim-
mende Häuser mit der gleichen 
Rechtssicherheit ausstellen können, 
wie bei Gebäuden an Land, damit 
Wohnen auf dem Wasser nicht mehr 
nur eine Alternative für Aussteiger 
und Lebenskünstler bleibt.

Der Autor: Dieter Dresbach ist 
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